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Korrektur der Maturanote 

 

Sachverhalt: 

Kann die Maturanote nach der Maturakonferenz noch geändert werden, wenn eine Erfahrungsnote 
falsch übernommen wurde?  

 

Rechtslage: 

Unter der Bedingung, dass der Prüfungsentscheid nicht geändert werden muss, kann die Note inso-
fern angepasst werden, als es sich um einen Übertragungsfehler (Kanzleifehler) handelt. Solche 
Fehler kann man problemlos korrigieren. Wird aber der Prüfungsentscheid abgeändert, so muss er-
neut eine Prüfungskonferenz einberufen werden bzw. die oder der Vorsitzende der Prüfungskonfe-
renz entscheidet präsidial. 
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